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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.09.2008

Rechtssatz

Ausgehend vom festgestelltem Sachverhalt ergibt es sich daher, dass der Beschuldigte bei der damaligen Fahrt neben

den Schaublättern, für jene Tage an denen er ein Kraftfahrzeug gelenkt hat, auch eine Urlaubsbestätigung für die

restlichen Tage mitgeführt hat. Eine Verp6ichtung des Beschuldigten zur Wahrung besonderer Formvorschriften

hinsichtlich der Urlaubsbestätigung ist den derzeit geltenden gesetzlichen Bestimmungen jedoch nicht zu entnehmen.

Schlagworte

Schaublätter, Fahrerkarte, Formblatt, Urlaubsbestätigung, Formvorschriften

Zuletzt aktualisiert am

24.09.2008

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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